
 
 

verantwortlich: Fachbereich 2 
Datum: 29.01.2024 

 

Beschlussvorlage Nr.: BV/019/2024 / öffentlich 

 
Überplanmäßige Aufwendungen für Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage 2023 
 
Beratungsfolge: 

Gremium frühestens am 

Verwaltungsausschuss  
Stadtrat  

 
Beschlussvorschlag: 

Für die Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage werden nachträglich im Haushalt 2023 
überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von insgesamt 477.440 € bereitgestellt. 
 
 
Sach- und Rechtsdarstellung: 

Nach § 117 Absatz 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sind über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich unabweisbar 
sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. 
 
In den Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet der Bürgermeister. Gemäß § 6 der 
Haushaltssatzung 2023 sind Finanzvorfälle unerheblich, wenn sie im Haushaltsjahr den Betrag von 
5.000 € pro Buchungsstelle nicht übersteigen. Der Verwaltungsausschuss und der Stadtrat sind 
darüber zu unterrichten. Darüber hinaus entscheidet der Stadtrat. 
 
Im Haushalt 2023 der Stadt Friesoythe sind Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 
11.264.300 € eingeplant worden. Aus der endgültigen Festsetzung im Finanzausgleich und einem 
vom Kreistag beschlossenen Umlagesatz von 35 % waren im Jahr 2023 tatsächlich 11.426.960 € 
fällig, was eine Mehrbelastung in Höhe von 162.660 € bedeutet. 
 
Die Gewerbesteuerumlage ist jeweils zum 01.02., 01.05., 01.08. und 01.11 eines Jahres an das 
Land Niedersachsen fällig und abhängig von der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuer. Im 
städtischen Haushalt 2023 ist ein Betrag in Höhe von 1.354.000 € veranschlagt worden. Tatsächlich 
wurde im letzten Jahr eine Umlage in Höhe von 1.668.780 € fällig, was eine Mehrbelastung in Höhe 
von 314.780 € ergibt. 
 
Zu beiden Aufwendungen ist die Stadt Friesoythe gesetzlich verpflichtet, daher sind hier 
Genehmigungen für überplanmäßige Aufwendungen notwendig. Als Deckungsvorschlag stehen 
Mehrerträge aus der Gewerbesteuer 2023 zur Verfügung. 
 
 
Finanzierung: 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

x Gesamtausgaben in Höhe von 477.440,00 € 

 Folgekosten pro Jahr in Höhe von       € 

 Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter „P1.611000 / 301300 – Gewerbesteuer“ 

 Umsetzung des Beschlusses bis       

 
 
  

 
 
Bürgermeister 
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